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Erwägungen

E. 1
a) Mit Verfügung und Urteil vom 11. April 2025 erteilte die Vorinstanz der Ge-
suchstellerin und Beschwerdegegnerin (fortan Gesuchstellerin) in der Betreibung Nr. 1 des
Betreibungsamtes Elgg (Zahlungsbefehl vom 12. Dezember 2024) ge- stützt auf ein Urteil
des Einzelgerichts des Bezirksgerichts Winterthur vom 20. De- zember 2021, in welchem
der Gesuchsgegner und Beschwerdeführer (fortan Ge- suchsgegner) zur Leistung von
Unterhaltsbeiträgen verpflichtet worden war (Urk. 3/1, Urk. 3/3), definitive Rechtsöffnung
für den Betrag von Fr. 15'854.20 nebst Zins zu 5 % seit 12. Dezember 2024 sowie "Kosten
und Entschädigung gemäss Ziff. 2 bis 4 dieses Urteils". Das vom Gesuchsgegner gestellte
Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Rechtsöffnungsverfahren
wies sie ab (Urk. 8 = Urk. 12). b) Innert Frist (Urk. 11 und die angehängte
Zustellbescheinigung in Urk. 8; Art. 321 Abs. 1 ZPO) erhob der Gesuchsgegner mit am 5.
Mai 2025 der Post über- gebener Eingabe Beschwerde gegen den vorgenannten Entscheid
mit den folgen- den Anträgen (Urk. 11 S. 2 sinngemäss): • Der Entscheid des
Bezirksgerichts Winterthur vom 11. April 2025 sei auf- zuheben. • Das
Rechtsöffnungsgesuch der Gegenseite sei abzuweisen oder zumin- dest auszusetzen, bis
eine Anpassung der Unterhaltsbeiträge rechtskräf- tig erfolgt sei. • Es sei die unentgeltliche
Rechtspflege unter Berücksichtigung der wirt- schaftlichen Verhältnisse des
Gesuchsgegners zu gewähren. • Die Gerichtskosten und die Parteientschädigung seien der
Gegenseite aufzuerlegen. c) Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1-10). Da
sich die gegen die Verfügung und das Urteil erhobene Beschwerde sogleich als unbegründet
er- weist, kann auf die Einholung einer Beschwerdeantwort verzichtet werden (Art. 322
Abs. 1 ZPO). Auf die in der Rechtsschrift vorgebrachten Ausführungen des Ge-
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scheidfindung als notwendig erweist.

E. 2
a) Mit der Beschwerde können unrichtige Rechtsanwendung und offensichtlich unrichtige
Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 320 ZPO). In der schriftlichen
Beschwerdebegründung (Art. 321 Abs. 1 ZPO) ist aufzuzeigen, inwiefern der
erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehler- haft zu betrachten ist,
d.h. an einem der genannten Mängel (unrichtige Rechtsan- wendung, offensichtlich
unrichtige Feststellung des Sachverhalts) leidet. Die Be- schwerde führende Partei muss (im
Sinne einer Eintretensvoraussetzung) die vor- instanzlichen Erwägungen, die sie
beanstandet, genau bezeichnen, sich inhaltlich konkret mit diesen auseinandersetzen und
mittels präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigen, wo die massgebenden
Behauptungen, Erklärungen, Bestreitun- gen und Einreden vor Vorinstanz erhoben wurden
bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Beschwerdegrund ergeben soll.



Die pauschale Verwei- sung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung
genügen nicht (vgl. BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013 E.
3.2; 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015 E. 2.1). Was in der Beschwerde nicht oder nicht in
einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise beanstan- det wird,
braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden und hat grundsätzlich
Bestand. Das gilt zumindest insoweit, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt.
Sodann sind im Beschwerdeverfahren neue Anträge, neue Tat- sachenbehauptungen und
neue Beweismittel grundsätzlich ausgeschlossen (Art. 326 Abs. 1 ZPO). b) Der
Gesuchsgegner ersucht (sinngemäss) um Sistierung des Rechtsmittel- verfahrens.
Diesbezüglich ist festzuhalten, dass es sich beim Rechtsöffnungsver- fahren um ein (reines)
Vollstreckungsverfahren handelt, das besonders beförder- lich zu behandeln ist. In einem
solchen kommt eine Sistierung grundsätzlich nicht in Betracht. Dass in einem anderen
Verfahren die betriebenen, vom Gesuchsgeg- ner zu leistenden Unterhaltsbeiträge
möglicherweise abgeändert werden (siehe dazu auch nachfolgend Erw. 3b), begründet
keine Ausnahme.
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E. 3
a) Der Gesuchsgegner bringt in der Sache im Wesentlichen vor, die Gesuchstel- lerin stütze
ihr Rechtsöffnungsgesuch auf einen Unterhaltsentscheid des Bezirks- gerichts Winterthur
vom 20. Dezember 2021. Bei erheblich und dauerhaft verän- derten Verhältnissen könne
das Gericht gestützt auf Art. 286 Abs. 2 ZGB eine An- passung der Unterhaltsbeiträge
vornehmen. Vorliegend hätten sich seine persönli- chen und wirtschaftlichen Verhältnisse
infolge reduzierter Erwerbsmöglichkeit und unregelmässiger Einkünfte "massiv" verändert,
was im Verfahren jedoch nicht an- gemessen gewürdigt worden bzw. unberücksichtigt
geblieben sei. Er habe einen Antrag auf Abänderung des Unterhaltsurteils gestellt, dieser
könne im Rechtsöff- nungsverfahren allerdings nicht behandelt werden. Er sei vom
Bezirksgericht an das zuständige Einzelgericht verwiesen worden. Zudem sei sein Gesuch
um Ge- währung der unentgeltlichen Rechtspflege abgewiesen worden, obschon seine fi-
nanziellen Mittel nicht ausreichen würden, um die anfallenden Kosten und die be- antragte
Parteientschädigung von Fr. 200.– begleichen zu können. Die Vorinstanz habe seine
Mittellosigkeit nicht geprüft, da die von ihm erhobenen Einwendungen vorschnell als
aussichtslos beurteilt worden seien (Urk. 11 S. 1 f.). b) Die Vorbringen des Gesuchsgegners
in der Sache gehen ins Leere. Wie be- reits die Vorinstanz zutreffend festhielt, können im
Rechtsöffnungsverfahren Ver- änderungen der tatsächlichen Verhältnisse (vorliegend:
behauptete Veränderung der finanziellen Leistungsfähigkeit) grundsätzlich nicht
berücksichtigt werden. So- lange das (als Rechtsöffnungstitel vorgelegte) Scheidungsurteil
vom 20. Dezember 2021 nicht durch einen anderslautenden vollstreckbaren Entscheid des
zuständi- gen Sachgerichts abgeändert worden ist, ist es zu vollstrecken (ZR 117 [2018] S.
59). Das Rechtsöffnungsgericht ist nicht befugt, eine Abänderung vorzunehmen. Dass ein
solcher Abänderungsentscheid vorliegt, macht der Gesuchsgegner nicht geltend. Ob und
inwieweit der Gesuchsgegner finanziell in der Lage ist, die fällige Schuld begleichen, wird
schliesslich im Rahmen des Pfändungsvollzugs zu berück- sichtigen sein (Art. 92 und 93
SchKG). c) Was die Beschwerde gegen die Abweisung des Gesuchs um Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege betrifft, so ist festzuhalten, dass der Anspruch auf un-
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Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint (Art. 117 lit. b ZPO). Vorliegend wies die



Vorinstanz das Gesuch des Gesuchsgegners mit der Begründung ab, dass sich sein
(erstinstanzliches) Rechtsbegehren von vornherein als aussichtslos erwiesen habe (siehe
Urk. 12 E. III/1. S. 7). Der Gesuchsgegner legt nicht dar, inwiefern die Einschätzung der
Vorinstanz falsch sein sollte und dies ist – auch mit Blick auf das zuvor Ausgeführte – nicht
ersichtlich. Damit ist nicht zu beanstanden, dass die Vor- instanz auf eine Prüfung der
Mittellosigkeit bzw. der finanziellen Verhältnisse des Gesuchsgegners verzichtete. d) Nach
dem Ausgeführten ist damit sowohl die gegen die Verfügung als auch die gegen das Urteil
erhobene Beschwerde abzuweisen.

E. 4
a) Die zweitinstanzliche Spruchgebühr ist ausgangsgemäss dem Gesuchsgeg- ner
aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Spruchgebühr ist gestützt auf Art. 48 i.V.m. Art.
61 Abs. 1 GebV SchKG auf Fr. 150.– festzusetzen. Der Gesuchsgegner hat als
unterliegende Partei keinen Anspruch auf Entschädigung (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Der
Gegenseite ist mangels wesentlicher Umtriebe keine Entschädi- gung für das
Beschwerdeverfahren zuzusprechen (vgl. Art. 95 Abs. 3 ZPO). b) Unklar ist, ob der
Gesuchsgegner auch für das Beschwerdeverfahren ein Ge- such um Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege stellen will (Urk. 11 S. 1 f.). Da die Beschwerde allerdings als
aussichtslos anzusehen ist (vgl. vorstehende Er- wägungen), wäre ein allfällig gestelltes
Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ohnehin abzuweisen gewesen. Es
wird erkannt:
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